
 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juni 2017 ist die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8

AktG des Weiteren ermächtigt, bis zum 28. Juni 2022 bis zu 10.933.468 € – das sind etwas weniger als

10 % des Grundkapitals der Gesellschaft im Zeitpunkt der Ermächtigung – zu erwerben. Auf der Grundlage

dieser Ermächtigung hat die MLP Finanzberatung SE – eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der

MLP SE, die ebenso von der Hauptversammlung hierzu ermächtigt wurde, bis zum 28. Februar 2018 auf

Grundlage eines Beschlusses des Vorstands und mit Zustimmung des Aufsichtsrats, jeweils der MLP SE,

382.000 Aktien erworben und hiervon 377.876 Aktien an für die MLP Finanzberatung SE tätige

Handelsvertreter im Rahmen eines Beteiligungsprogramms ausgegeben. Auf dieser

Hauptversammlungsgrundlage hat die MLP Finanzberatung SE, auf Beschluss des Vorstands und mit

Zustimmung des Aufsichtsrats, jeweils der MLP SE, dann erneut im Dezember 2018 weitere 163.900 Aktien

erworben. Eine weitere Tranche in Höhe von 372.309 wurde dann im Zeitraum Januar bis 1. März 2019

zurückgekauft. Im April 2019 wurden Aktien im Gesamtvolumen von 539.947 Stück an die für die MLP

Finanzberatung SE tätigen Handelsvertreter übertragen. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 hielt die MLP

Finanzberatung SE noch 386 Aktien. Diese Aktien und weitere zurückgekaufte Aktien sind dann erneut im

Rahmen eines Beteiligungsprogramms an die für die MLP Finanzberatung SE tätigen Handelsvertreter –

voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 – auszugeben.

 

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung
eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebotes stehen
Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines

Übernahmeangebotes stehen, bestehen nicht.

 

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines
Übernahmeangebotes mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern
getroffen sind
Die Dienstverträge zwischen der Gesellschaft und dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Uwe Schroeder-

Wildberg und den Mitgliedern des Vorstands, den Herren Manfred Bauer und Reinhard Loose, enthalten

eine Klausel, wonach sie für den Fall, dass ein Dritter, der im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses weniger

als 10 % an MLP beteiligt war, eine Beteiligung von mindestens 50 % der Stimmrechte erwirbt, berechtigt

sind, ihren Vertrag mit einer Frist von einem Monat zu kündigen. Üben sie dieses Kündigungsrecht aus, ist

MLP verpflichtet, ihnen eine Vergütung zu bezahlen, die dem Vierfachen eines Jahresfestgehalts

entspricht, wenn der Vertrag nicht von ihnen infolge des „change of control“ gekündigt worden wäre.

Voraussetzung ist, dass die Kündigung des Vertrags mehr als zwei Jahre vor seiner regulären Beendigung

erfolgt. Bei sämtlichen Mitgliedern des Vorstands entspricht die im Fall eines „change of control“ zu

zahlende Vergütung maximal dem Zweifachen der Durchschnittsvergütung der gesamten Vergütung des

abgelaufenen Geschäftsjahres vor der Beendigung des Vertrags und der voraussichtlichen

Gesamtvergütung für das bei Beendigung laufende Geschäftsjahr. Der Dienstvertrag von Herrn Dr. Uwe

Schroeder-Wildberg hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022, der Dienstvertrag von Herrn Manfred

Bauer läuft bis zum 30. April 2025 und der von Herrn Reinhard Loose läuft bis zum 31. Januar 2024. Bei

Beendigung des Vertrages in den zwei Jahren vor der regulären Beendigung wird die Ab ndung nur pro-

rata-temporis geschuldet.

 

Bericht zur Entgelttransparenz – Anlage zum
Lagebericht
 

Ausführliche Informationen nden sich in unserem Bericht zur Entgelttransparenz des Jahres 2017.

Insofern hier auf die Ausführungen im Geschäftsbericht 2017 verwiesen wird. Wir werden diesen Bericht

im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse entsprechend der Anforderungen des § 22

Entgelttransparenzgesetz im Geschäftsbericht für das Jahr 2020 aktualisieren.
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